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Raumordnung, Bau, Verkehr 

Tiefbau 

Bau und Instandsetzung 

2024-177 

 Ferrachstrasse - Betriebs- und Gestaltungskonzept und Umbau 

Knoten - Abtretungsvertrag - Genehmigung 

Ausgangslage 

Die Dorfstrasse und die Ferrachstrasse in der Gemeinde Rüti zählen zum Strassennetz des 
Kantons Zürich und werden im Kataster als Hauptverkehrsstrasse Nr. 15 bzw. Nr. 345 
klassiert. Mit der Strassensanierung soll das Betriebskonzept am Löwenplatz und der 
Ferrachstrasse umgesetzt werden. 
 
Folgende Massnahmen sind seitens Kanton geplant: 
 

- Umgestaltung Knoten Dorf- / Ferrachstrasse 

- Hindernisfreier Ausbau der bestehenden Bushaltestellen Löwen und Ferrach 

- Neubau Haltestelle Bereich Sonnenplatz Ost 

- Aufhebung der Bushaltestelle Moosstrasse 

- Verbesserung der Verkehrssicherheit speziell für die Fussgänger- bzw. 

Schulwegsicherung (Querungshilfen) 

- Beidseitiger Radstreifen mit durchgehend mind. 1.25 m Breite im Abschnitt Ferrachstrasse 

- Erneuerung und Anpassung öffentliche Beleuchtung 

- Anpassen der Strassenentwässerung 

- Anpassung der Randabschlüsse und Sanierung Fahrbahnbelag 

- Wiederinstandstellung der privaten und öffentlichen Grundstücke im Projektperimeter 
 

Der Gemeinderat Rüti hat zum Bauvorhaben bereits mehrfach Stellung bezogen. Erstmals 

mit Gemeinderatsbeschluss (GRB) Nr. 303 vom 13. Dezember 2016 zum Betriebs- und 

Gestaltungskonzept und später mit GRB Nr. 83 vom 25. Mai 2021 zum Vorprojekt im 

Rahmen der Mitwirkung gemäss § 12 in Verbindung mit § 13 Strassengesetz (StrG). Mit 

GRB Nr. 2023-153 vom 24. Oktober 2023 wurden die eingegangenen Einsprachen 

beantwortet und das Projekt dem Kanton zur Weiterbearbeitung und Festsetzung 

empfohlen. 

 
Für die Umsetzung des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes (BGK) und die Instandsetzung 
der Dorf- bzw. Ferrachstrasse sind - unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen 
Instanzen - einige Landab- und Landantretungen zwischen dem Kanton Zürich und der 
Gemeinde Rüti erforderlich. Diese werden mit dem vorliegenden Abtretungsvertrag geregelt. 
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Die nachfolgenden Planausschnitte sind Bestandteil des Abtretungsvertrages. Massgebend 
ist / sind nicht das Zirka-Mass, sondern die effektiven Flächen gemäss 
Vermessungsurkunde (Mutation). Die Landentschädigung von ca. CHF 108'500.00 wird ab 
Datum der tatsächlichen Inanspruchnahme (Baubeginn) durch den Kanton Zürich bis zur 
Auszahlung mit 5 % verzinst. Die Auszahlung erfolgt spätestens anlässlich des 
grundbuchamtlichen Vollzugs (Eigentumsübertragung). 
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Abtretungsvertrag mit Planausschnitten 
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Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten» 

Der Beschluss verfolgt die Dimension Vorsorgen mit dem Leitsatz «Ein gut ausgebautes 

Angebot des öffentlichen Verkehrs sowie ein vorbildliches Fuss- und Radwegnetz 

reduzieren den motorisierten Individualverkehr deutlich» aus der Strategie «Rüti leben 

Rüti gestalten». 

Relevanz zur Erreichung der Klimaziele 

Keine Relevanz 

Finanzielle Auswirkungen 

Das Geschäft hat - abgesehen von der einmaligen Landentschädigung durch den Kanton 

Zürich von CHF 108’500.00 gemäss Abtretungsvertrag - keine finanziellen Auswirkungen. 

Submission 

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen. 
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Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht. 

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Für den Beschluss ist gemäss Art. 29 Abs. 2 Ziff. 5 der Gemeindeordnung vom 19. Mai 

2019 der Gemeinderat zuständig.  

Beschluss 

1. Der Abtretungsvertrag zwischen dem Kanton Zürich, Neumühlequai 10, 8090 Zürich, 

und der Politischen Gemeinde Rüti ZH wird genehmigt. 

2. Die Landentschädigung durch den Kanton Zürich von CHF 108’500.00 gemäss 

Abtretungsvertrag wird gutgeheissen und unter den entsprechenden Investitionen 

(INV00720 und INV00721) verbucht. 

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Kanton Zürich Baudirektion, Immobilienamt Landerwerb, Marc Jeitziner, 

Neumühlequai 10, 8090 Zürich 

- Notariat und Grundbuchamt Wald, Postfach 246, 8636 Wald 

- Ressortvorsteher Bau 

- Abteilung Bau 

- Abteilung Finanzen 

- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 

- Internet «Ferrachstrasse - Betriebs- und Gestaltungskonzept und Umbau Knoten - 

Abtretungsvertrag - Genehmigung» 

- Archiv
 

 

Versand: 26. November 2024 

 

Gemeinderat Rüti 

 

Thomas Ziltener 

Gemeindeschreiber 
 


